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NENADIĆ SPRACH MIT PRÄSIDENTEN DES DEUTSCHEN BUNDESVERFASSUNGSGERICHTS 
 

Die Präsidenten der Verfassungsgerichte von Serbien und 
Deutschland, Bosa Nenadić und Hans-Jürgen Papier, sprachen 
heute Abend in Belgrad über den Schutz von Menschenrechten 
durch das den Bürgern zur Seite stehende Institut der Verfas-
sungsbeschwerde. 
 
Bei der Pressekonferenz nach dem Gespräch erklärte Nenadić, 
dass das serbische Verfassungsgericht sämtliche Verfassungs-
beschwerden aus dem Jahre 2006 sowie einen Großteil aus 
dem Jahr 2007 erledigt habe, und dass nunmehr die Verfas-

sungsbeschwerden aus dem ersten Teil des Jahres 2008 „Priorität“ hätten. 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

УСТАВНИ СУД 
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„Die Erfahrungen und Vorschläge des Deutschen Bundesverfassungsgerichts sind für uns wertvoll“, 
meinte Nenadić und erinnerte daran, dass es das Institut der Verfassungsbeschwerde in Deutsch-
land bereits 60 Jahre lang gebe. 
 
Nenadić erklärte, dass vom Institut der Verfassungsbeschwerde auch morgen auf der Konferenz in 
Belgrad unter dem Titel „Verfassungsgerichtsbarkeit in Theorie und Praxis“ die Rede sein werde, 
welche anlässlich des 60. Jahrestages seit der Verabschiedung des deutschen Grundgesetzes ver-
anstaltet werde. 
 
Der Präsident des deutschen Bundesverfassungsgerichts erklärte, dass sein Gericht bereit sei, die 
Kollegen vom serbischen Verfassungsgericht hinsichtlich der Arbeitsweise dieses Gerichts oder in 
Fragen der Verfassungsbeschwerde zu unterstützen. 
 
Jürgen Papier gab an, dass pro Jahr 6.000 Verfassungsbeschwerden von den Bürgern an das 
deutsche Bundesverfassungsgericht gerichtet würden sowie dass 70 Prozent dieser Beschwerden 
innerhalb von einem Jahr erledigt würden. 
 
Der Präsident des deutschen Bundesverfassungsgerichts fügte hinzu, dass 20 Prozent der Be-
schwerden innerhalb von zwei Jahren und die verbliebenen 10 Prozent innerhalb von drei bis fünf 
Jahren erledigt würden. 
 
Die morgige zweitägige Konferenz in Belgrad über die „Verfassungsgerichtsbarkeit in Theorie und 
Praxis“ wird vom Verfassungsgericht Serbien und der Konrad-Adenauer-Stiftung anlässlich des 60-
jährigen Bestehens des deutschen Grundgesetzes veranstaltet. 
 
 
S-MEDIA 
26. Oktober 2009 
 
VERFASSUNGSGERICHTE VON SERBIEN UND DEUTSCHLAND  
GESPRÄCH ÜBER SCHUTZ VON MENSCHENRECHTEN 
 
Die Präsidenten der Verfassungsgerichte Serbiens und Deutschlands, Bosa Nenadić und Hans-
Jürgen Papier, sprachen in Belgrad über den Schutz von Menschenrechten durch das den Bürgern 
zur Seite stehende Institut der Verfassungsbeschwerde. 

Nenadić erklärte, das serbische Verfassungsgericht habe 
sämtliche Verfassungsbeschwerden aus 2006 und die meisten 
aus dem Jahre 2007 erledigt und dass nunmehr die Verfas-
sungsbeschwerden aus dem ersten Teil des Jahres 2008 
„Priorität“ hätten. 
 
„Die Erfahrungen und die Vorschläge des deutschen Bundes-
verfassungsgerichts sind für uns wertvoll“, erklärte Nenadić 
und erinnerte daran, dass es das Institut der Verfassungsbe-
schwerde in Deutschland bereits 60 Jahre lang gebe. 
 
Nenadić meinte, dass von dem Institut der Verfassungsbe-

schwerde auch morgen auf der Konferenz in Belgrad unter dem Titel „Verfassungsgerichtsbarkeit in 
Theorie und Praxis“ die Rede sein werde, welche anlässlich des 60. Jahrestages seit der Verab-
schiedung des deutschen Grundgesetzes organisiert werde. 
 
Der Präsident des deutschen Bundesverfassungsgerichts erklärte, dass sein Gericht bereit sei, die 
Kollegen vom serbischen Verfassungsgericht hinsichtlich der Arbeitsweise dieses Gerichts oder in 
Fragen der Verfassungsbeschwerde zu unterstützen. 
 
Jürgen Papier gab an, dass jährlich 6.000 Verfassungsbeschwerden von den Bürgern an das deut-
sche Verfassungsgericht gerichtet würden, sowie dass 70 Prozent dieser Beschwerden innerhalb 
von einem Jahr erledigt werden. 
 
Der Präsident des deutschen Bundesverfassungsgerichts fügte an, dass 20 Prozent der Beschwer-
den innerhalb von zwei Jahren und die verbliebenen 10 Prozent innerhalb von drei bis fünf Jahren 
erledigt würden. 



Bearbeitet und zusammengestellt von: 
Aleksandra Popović 

Konrad-Adenauer-Stiftung, Belgrad 
11000 Beograd, Kralja Petra 3, +381 11 3282 209, +381 62 260 558, popovic@kas-bg.com 

Die morgige zweitägige Konferenz in Belgrad über die „Verfassungsgerichtsbarkeit in Theorie und 
Praxis“ wird vom serbischen Verfassungsgericht und der Konrad-Adenauer-Stiftung anlässlich des 
60. Jahrestages seit der Verabschiedung des deutschen Grundgesetzes veranstaltet. 
 
 
PRESS 
26. Oktober 2009  
 
NENADIĆ SPRACH MIT DEM PRÄSIDENTEN DES DEUTSCHEN 
BUNDESVERFASSUNGSGERICHTS 
 

Die Präsidenten der Verfassungsgerichte Serbiens und Deutschlands, 
Bosa Nenadić und Hans-Jürgen Papier, sprachen heute Abend in Bel-
grad über den Schutz von Menschenrechten durch das Institut der Ver-
fassungsbeschwerde. 
 
Auf der Pressekonferenz nach dem Gespräch erklärte Nenadić, das ser-
bische Verfassungsgericht habe sämtliche Verfassungsbeschwerden aus 
dem Jahre 2006 und die meisten aus dem Jahre 2007 erledigt und dass 
nunmehr die Verfassungsbeschwerden aus dem ersten Teil des Jahres 

2008 Priorität hätten. 
 
„Die Erfahrungen und die Vorschläge des deutschen Bundesverfassungsgerichts sind für uns wert-
voll“, erklärte Nenadić und erinnerte daran, dass es das Institut der Verfassungsbeschwerde in 
Deutschland bereits 60 Jahre lang gebe. 
 
Nenadić verwies darauf, dass das Institut der Verfassungsbeschwerde auch morgen auf der Konfe-
renz in Belgrad unter dem Titel „Verfassungsgerichtsbarkeit in Theorie und Praxis“ Thema sein wer-
de, welche anlässlich des 60. Jahrestages seit der Verabschiedung des deutschen Grundgesetzes 
organisiert werde. 
 
Der Präsident des deutschen Bundesverfassungsgerichts erklärte, dass sein Gericht bereit sei, die 
Kollegen vom serbischen Verfassungsgericht hinsichtlich der Arbeitsweise dieses Gerichts oder in 
Fragen der Verfassungsbeschwerde zu unterstützen. 
 
Jürgen Papier gab an, dass pro Jahr 6.000 Verfassungsbeschwerden von den Bürgern an das deut-
sche Bundesverfassungsgericht gerichtet sowie dass 70 Prozent dieser Beschwerden innerhalb von 
einem Jahr erledigt würden. 
 
Der Präsident des deutschen Bundesverfassungsgerichts ergänzte, dass 20 Prozent der Beschwer-
den innerhalb von zwei Jahren und die verbliebenen 10 Prozent innerhalb von drei bis fünf Jahren 
erledigt würden. 
 
Die morgige zweitägige Konferenz in Belgrad über die „Verfassungsgerichtsbarkeit in Theorie und 
Praxis“ wird vom serbischen Verfassungsgericht und der Konrad-Adenauer-Stiftung anlässlich des 
60. Jahrestages seit der Verabschiedung des deutschen Grundgesetzes organisiert. 
 
 
PRESS 
26. Oktober 2009 
 
PAPIER UND NENADIĆ ZUR VERFASSUNGSBESCHWERDE 
 
Der Präsident des deutschen Bundesverfassungsgerichts, Hans-Jürgen Papier und die Präsidentin 
des serbischen Verfassungsgerichts, Bosa Nenadić, unterhielten sich heute über die Erfahrungen 
dieser Gerichtsinstanz in den genannten zwei Ländern vor dem Hintergrund des Menschenrechts-
schutzes durch das Institut der Verfassungsbeschwerde. 
Papier wies auf der nach dem Gespräch anberaumten Pressekonferenz darauf hin, dass die Bürger 
pro Jahr rund 6.000 Beschwerden an das Bundesverfassungsgericht richteten, wovon zwei bis fünf 
Prozent positiv entschieden würden. 
 
Nach seinen Worten weist diese Angabe darauf hin, dass es in Deutschland keine größeren Men-
schenrechtsverletzungen gebe. Papier erklärte, dass diese Gerichtsinstanz 70 Prozent der Be-
schwerden innerhalb von einem Jahr erledige und präzisierte dabei, dass sich die meisten davon 
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auf Gleichbehandlung hinsichtlich von Besteuerung 
oder Sozialleistungen und in letzter Zeit, angesichts 
der neuen Gesetzeslösungen in Bezug auf Terroris-
musschutz, auch auf die Durchsuchung von PCs der 
Bürger bezögen. 
 
Er fügte hinzu, dass in Deutschland das Verbot der 
Betätigung von politischen Parteien unter die Zu-
ständigkeit des Verfassungsgerichts falle, während 
über Anträge für das Verbot von Bürgervereinigun-
gen die zuständigen Ministerien zu entscheiden ha-
ben. 
 
Die Präsidentin des serbischen Verfassungsgerich-
tes, Bosa Nenadić, wiederholte, dass diese Ge-

richtsinstanz im Laufe des letzten Jahres sämtliche 2006 eingereichten Verfassungsbeschwerden 
sowie die meisten Beschwerden aus dem Jahre 2007 erledigt hätte. 
 
Sie betonte, dass die Priorität bei der Arbeit dieses Gerichts darin liege, über die Beschwerden zu 
entscheiden, die innerhalb der ersten Hälfte des letzten Jahres eingereicht wurden. 
 
Indem sie darauf hinwies, dass das Institut der Verfassungsbeschwerde erst ein Jahr lang im serbi-
schen Justizsystem existiere, hob Nenadić hervor, dass die Erfahrungen Deutschlands, in welchem 
es dieses Institut seit 60 Jahren gibt, von großem Nutzen für das serbische Gerichtswesen sein 
würden. 
 
 
B92 
27. Oktober 2009 
 
JANKOVIĆ: ZAHLREICHE PROBLEME IN SERBIEN 
 
Belgrad – Ombudsmann Saša Janković erklärt, es gebe zahlreiche vom Staat noch nicht 
gelöste Probleme bei der Durchsetzung der Normen, welche die Würde aller Bürger 
garantierten. 
 
„Die Armut ist verbreitet, die Gesetze, die verabschiedet werden, sind von ungleicher Qualität, sie 
entstehen kurzfristig, werden schlecht umgesetzt, angehäufte Gerichtsverfahren rücken täglich die 
Gerechtigkeit weiter von jenen weg, die auf sie warten“, erklärte Janković auf der regionalen Ver-
fassungsrichterkonferenz „Verfassungsgerichtsbarkeit in Theorie und Praxis“. Der Ombudsmann 
(der Republik) gab an, dass die Diskriminierung in Serbien per Gesetz verboten sei, doch dass 
„nicht gerade allen“ die Gleichberechtigung möglich gemacht werde. 
 
Kinder, vor allem der Roma und behinderte Kinder, schafften es häufig nicht, all ihre Kapazitäten 
zu entfalten. Behinderte Personen seien in der serbischen Gesellschaft unsichtbar und ihnen wür-
den Leistungen der Gesellschaft vorenthalten. Frauen könnten in Fällen von gegen sie gerichteter 
Gewalt nicht immer mit einer wirkungsvollen Maßnahme der Zuständigen rechnen, geschweige 
denn mit einer vollen Gleichberechtigung“, meinte Janković. 
 
Er fügte noch hinzu, dass die Roma am verwundbarsten seien und dass vor allem ihre Kinder weni-
ger mit „Baggern befreundet sein“ und dafür besser mehr Zeit mit Lehrern, Sozialarbeitern und 
Ärzten verbringen sollten. 
 
„Zu Unrecht enteignetes Vermögen hat der Staat nicht an alle Bürger zurückgegeben, er privati-
siert dieses sogar beschleunigt, und verhindert dadurch die Restitution. Die Familien von 2.000 
Menschen, die im Kosovo verschollen sind, warten immer noch auf Antworten, Hoffnungslosigkeit 
herrscht auch unter den fast 300.000 Flüchtlingen und Binnenflüchtlingen“, meinte Janković. 
 
Der Ombudsmann hob ferner hervor, dass in Serbien immer wieder ungestraft Hass gegenüber 
Minderheitengruppen geschürt werde. „Die Politik überschattete die Wiederwahl der Richter, und 
die politischen Rechte stehen unter der Drohung von Blanko-Rücktrittserklärungen. Von 170 akti-
ven Religionsorganisationen in Serbien sind, neben den sieben traditionellen, lediglich 13 im Regi-
ster eingetragen. Die Gefängnisse in Serbien sind übervoll und entsprechen nicht den Bestimmun-
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gen, und im Kampf gegen die Korruption sind die Whistleblower (diejenigen, die auf Unregelmäßig-
keiten hinweisen) noch immer nicht geschützt“, erklärte Janković. 
 
Er gab ferner an, dass am Europäischen Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg 3.000 Angelegen-
heiten aus Serbien darauf warteten, verhandelt zu werden. 
 
„Das Arbeitstempo dieses Gerichts kann und soll den Hunger der Bürger Serbiens nach Gerechtig-
keit nicht stillen. Nur 17 Urteile sind in Angelegenheiten aus Serbien ergangen. Wenden wir uns in-
ländischen Institutionen zu, vor allem denjenigen, die in ihrem Hauptmandat für den Schutz von 
Grundrechten und Freiheiten der Menschen bestimmt sind“, meinte Janković. 
 
 
POLITIKA 
27. Oktober 2009 

 
PAPIER: NUR ZWEIEINHALB PROZENT 
DER VERFASSUNGSBESCHWERDEN 
WERDEN ANGENOMMEN 
Das deutsche Bundesverfassungsgericht 
entscheidet nicht über Verbote von 
Bürgervereinigungen und Organisationen 
 
Das deutsche Bundesverfassungsgericht erhält pro 
Jahr rund sechstausend Verfassungsbeschwerden, wo-
von nur zweieinhalb Prozent angenommen werden. Die 
relativ geringe Anzahl von angenommenen Verfas-
sungsbeschwerden weist darauf hin, dass die Behörden 
in Deutschland die Menschenrechte nicht oft beein-
trächtigen. 
 
Diese Feststellungen tätigte auf der gestrigen Presse-
konferenz Dr. Hans-Jürgen Papier, der Präsident des 
deutschen Bundesverfassungsgerichts, der an der re-
gionalen Konferenz für die Länder des Westlichen Bal-
kans zum Thema Verfassungsgerichtsbarkeit teil-
nimmt. 

 
Die Bürger rufen aus verschiedenen Gründen das deutsche Bundesverfassungsgericht an: sowohl 
wegen Ungleichbehandlung bei der Besteuerung oder bei der Verteilung von Sozialleistungen, als 
auch wegen Maßnahmen, die von den Behörden zum Ziele der Terrorismusbekämpfung eingesetzt 
werden. Das Gericht muss bei der Bescheidung von Verfassungsbeschwerden keine Fristen einhal-
ten, aber 70% werden innerhalb von einem Jahr und die übrigen innerhalb von zwei und mehr Jah-
ren erledigt. Es ist ein guter Schritt, dass ein Großteil der ehemaligen sozialistischen Länder nach 
dem Wandel begonnen hat, die Selbstständigkeit der Verfassungsgerichtsbarkeit zu entwickeln. Die 
Art und Weise, auf die das Institut der Verfassungsbeschwerde im serbischen Rechtssystem festge-
legt ist, ist dem Modell, das in Deutschland existiert, sehr ähnlich, und ist nach den Worten von 
Dr. Papier damit ein Weg, der zur Schaffung von Rechtsstaatlichkeit führen kann. 
 
Da beim serbischen Verfassungsgericht unlängst einige Anträge auf Verbot einzelner Organisatio-
nen, darunter auch Sport-Fangruppen, eingebracht wurden, interessierten sich die Journalisten da-
für, wie das deutsche Bundesverfassungsgericht in derartigen Fällen vorgeht. Die höchste deutsche 
Justizinstanz kann, nach den Worten ihres Präsidenten, das Vorgehen einer politischen Partei un-
tersagen, doch die Betätigung von anderen Organisationen und Vereinigungen, welche Straftaten 
verüben, zu untersagen fällt unter die Zuständigkeit anderer Organe, vor allem der Bundes- und 
Landesinnenministerien oder unter die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte. Natürlich kann 
auch aus diesem Anlass beim Verfassungsgericht eine Beschwerde eingelegt werden, doch dieses 
Gericht entscheidet nicht über das Verbot der Organisationen oder der Bürgervereinigung.  

  
M. Petrić 
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OMBUDSMANN DER REPUBLIK SERBIEN  
27. Oktober 2009 
 
SERBIEN MACHT FORTSCHRITTE IN RICHTUNG JENER WERTE, DIE DIE WÜRDE VON 
BÜRGERN GEWÄHRLEISTEN; ABER ES GIBT ZAHLREICHE PROBLEME, DIE VOM STAAT 
UND DESSEN ORGANEN NICHT GELÖST WURDEN 
 

Serbien mache Fortschritte in Richtung 
jener Werte, mit denen die Würde aller 
Bürger gewährleistet wird, aber es gebe 
zahlreiche Probleme, die vom Staat und 
dessen Organen noch nicht gelöst wur-
den, unterstrich der Ombudsmann Saša 
Janković bei der heutigen Eröffnung der 
regionalen Verfassungsgerichtskonfe-
renz „Verfassungsgerichtsbarkeit in 
Theorie und Praxis“ in Belgrad. 
 
- Armut sei weit verbreitet, Gesetze, 
die verabschiedet werden, seien von 
ungleicher Qualität, sie würden schlecht 
umgesetzt, angehäufte Gerichtsver-
fahren rückten täglich die Gerechtigkeit 
von jenen weiter weg, die auf sie war-
ten. Diskriminierung sei gesetzlich ver-

boten, doch Gleichberechtigung sei nicht für alle möglich. Kinder, vor allem Roma- und behinderte 
Kinder schafften es häufig nicht, all ihre Potentiale zu entfalten. Behinderte Personen seien in der 
Gesellschaft unsichtbar, und Frauen könnten in Fällen von gegen sie gerichteter Gewalt nicht im-
mer mit einer wirkungsvollen Maßnahme der zuständigen Organe rechnen, geschweige denn mit 
einer vollen Gleichberechtigung - meinte Saša Janković. 
 
Der Ombudsmann der Republik sagte auch folgendes: In Serbien werde immer wieder ungestraft 
Hass gegenüber Minderheitengruppen verbreitet, die Roma seien am verwundbarsten, und Roma-
kinder sollten weniger mit Baggern und viel häufiger mit Lehrern, Sozialarbeitern und Ärzten ihre 
Zeit verbringen. Das zu Unrecht enteignete Vermögen habe der Staat nicht an die Bürger zurück-
gegeben, sondern er privatisiere es beschleunigt und erschwere die Restitution. Die Angehörigen 
der 2.000 im Kosovo verschollenen Menschen suchten auch weiter nach Antworten; Hoffnungslo-
sigkeit herrsche unter den fast 300.000 Flüchtlingen und Binnenflüchtlingen. Politische Rechte 
stünden unter der Androhung von Blanko-Rücktrittserklärungen, die Politik erhitze sich außerdem 
an der Wiederwahl der Richter, von 170 aktiven Religionsorganisationen seien neben den sieben 
traditionellen nur 13 im Register eingetragen, die Gefängnisse seien übervoll und entsprächen nicht 
den Bestimmungen und im Kampf gegen die Korruption seien die „Whistleblower“ nach wie vor un-
geschützt. 
 
Der Ombudsmann wies darauf hin, dass vor dem Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg 
3000 Angelegenheiten aus Serbien darauf warteten, erledigt zu werden und dass dieses Gericht 
dem Bedarf unserer Bürger nach Gerechtigkeit nicht genügen kann, sondern dass es notwendig sei, 
ein volles Augenmerk vordergründig auf die Effizienz und Umsetzung von Entscheidungen inländi-
scher Institutionen für den Schutz von Grundrechten und Freiheiten zu lenken. 
 
Die Gastgeberin der Veranstaltung, die Präsidentin des serbischen Verfassungsgerichts, Bosa 
Nenadić, erklärte, dass mit der 2006 verabschiedeten serbischen Verfassung das Verfassungsge-
richt als selbständiges und unabhängiges Staatsorgan eingerichtet worden sei, welches die Verfas-
sungs- und Gesetzmäßigkeit von Gesetzen sowie die Menschen- und Minderheitenrechte und Frei-
heiten schützt. 
 
Die Präsidentin des Parlaments der Republik Serbien, Slavica ðukić-Dejanović, gab an, dass im 
Land eine Mehrheit von Vorschriften an die europäischen Standards angepasst und dass noch eine 
kleinere Anzahl von Akten an die EU-Standards anzugleichen sei. 
 
Die Präsidentin des serbischen Obersten Gerichts, Nata Mesarović, wies darauf hin, dass das Ver-
fassungsgericht feststellen könne, ob durch eine Gerichtsentscheidung ein Menschen- oder Minder-
heitenrecht oder eine Freiheit verletzt wurde, dass es jedoch eine Gerichtsentscheidung nicht auf-
heben könne. 
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Die Justizministerin, Snežana Malović, erinnerte daran, dass mit der serbischen Verfassung 2006 
die Möglichkeit der Einreichung von Verfassungsbeschwerden eingeführt wurde, über die das Ver-
fassungsgericht entscheidet, und beurteilte, dass sich dies in der Praxis als wirkungsvolles Rechts-
mittel für den Schutz von Menschen- und Minderheitenrechten und -freiheiten bewährt habe.  
 
Die zweitägige regionale Konferenz wurde vom serbischen Verfassungsgericht und der Konrad-
Adenauer-Stiftung anlässlich des 60. Jahrestages seit der Verabschiedung des deutschen Grundge-
setzes organisiert, und im Rahmen der Konferenz werden Vertreter der Verfassungsgerichte aus 
den Ländern der Region über Erfahrungen beim Schutz der Verfassungsmäßigkeit und über die ge-
meinsame Zusammenarbeit sprechen. 
 
 
B92 
27. Oktober 2009 
 
WAHL VON VERFASSUNGSRICHTERN IN SERBIEN KOMMENDES JAHR 
 
Belgrad – Die fehlenden Richter am serbischen Verfassungsgericht werden im 
kommenden Jahr gewählt, kündigte Justizministerin Snežana Malović an. 
 

Bei ihrer Ansprache auf der regionalen Verfassungsrichterkonferenz „Verfas-
sungsgerichtsbarkeit in Theorie und Praxis“ erklärte die Justizministerin, 
dass die noch ausstehenden fünf Verfassungsrichter, von insgesamt 15, die 
in der Verfassung vorgesehen sind, auf der Sitzung des Obersten Kassations-
gerichts gewählt werden sollen, welches seine Arbeit ab dem 1. Januar 2010 
aufnehmen sollte, wenn ein neues Gerichtssystem in Serbien eingerichtet 
wird. 
 
„Ich möchte auf noch eine sehr wichtige Zuständigkeit des Verfassungsge-
richts hinweisen, die sich in diesen Tagen als aktuell erwiesen hat, nämlich 
die Zuständigkeit des Verfassungsgerichts, über das Verbot der Betätigung 

von Bürgervereinigungen zu entscheiden“, so Ministerin Malović. 
 
„Sie ist aus dem Grund bedeutend, weil das Recht auf Vereinigung eines der Grundrechte in jedem 
demokratischen Staat ist, so dass eine Entscheidung über das Verbot von Vereinigungen wegen 
verfassungswidrigen Handelns auch unter der Zuständigkeit des Verfassungsgerichts als einem 
Staatsorgan stehen soll, welches kompetent darüber entscheiden kann, ob eine Vereinigung den 
Rechten und Freiheiten Rechnung trägt oder im Gegenteil diese Rechte und Freiheiten gefährdet“, 
erklärte sie. 
 
 
Deutsche Welle 
27. Oktober 2009 
 
DAS DEUTSCHE BUNDESVERFASSUNGSGERICHT UNTERSTÜTZT KOLLEGEN IN SERBIEN  

 
In Belgrad beginnt die zweitägige Konferenz 
„Verfassungsgerichtsbarkeit in Theorie und Praxis“, welche 
vom serbischen Verfassungsgericht und von der Konrad-
Adenauer-Stiftung anlässlich des 60. Jahrestages der deutschen 
Verfassung veranstaltet wird. 
 
Im Vorfeld der Konferenz sprachen die Präsidenten der Verfassungsge-

richte aus Serbien und Deutschland, Bosa Nenadić und Hans-Jürgen Papier, gestern (26.10.) in 
Belgrad über den Schutz von Menschenrechten durch das Institut der Verfassungsbeschwerde der 
Bürger. 
 
Auf der Pressekonferenz nach dem Gespräch meinte Nenadić, dass das serbische Verfassungsge-
richt alle Verfassungsbeschwerden aus dem Jahre 2006 und die meisten aus dem Jahr 2007 erle-
digt habe und dass nunmehr die Verfassungsbeschwerden aus dem ersten Teil des Jahres 2008 Pri-
orität besitzen. 
  

 

Snežana Malović 
(FoNet, Archiv)  
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„Die Institution der Verfassungsbeschwerde existiert in Deutschland schon 60 Jahre lang, und 
davon wird auch auf der Konferenz die Rede sein. Die Erfahrungen und Vorschläge des deutschen 
Bundesverfassungsgerichts sind wertvoll für uns.“ 
  
Deutschland ist bereit, zu helfen 
  
Der Präsident des deutschen Bundesverfassungsgerichts, Jürgen Papier erklärte, sein Gericht sei 
bereit, die Kollegen vom serbischen Verfassungsgericht hinsichtlich der Arbeitsweise des Gerichts 
und in Fragen der Verfassungsbeschwerde zu unterstützen. 
 
Jürgen Papier gab an, dass sich jährlich 6.000 Bürgern mit Verfassungsbeschwerden an das Bun-
desverfassungsgericht richten sowie dass 70% dieser Beschwerden innerhalb eines Jahres erledigt 
würden. Der Präsident des deutschen Bundesverfassungsgerichts fügte hinzu, dass 20 Prozent der 
Beschwerden innerhalb von zwei Jahren und die übrigen 10 Prozent innerhalb von drei bis fünf Jah-
ren abgearbeitet würden. 
 
 
EKONOMIST 
27. Oktober 2009 
 
JANKOVIĆ: ZAHLREICHE PROBLEME BEI DER DURCHSETZUNG VON RECHTEN UND 
FREIHEITEN 
 
Ombudsmann Saša Janković erklärte, dass Serbien zu Werten fortschreite, die die Würde aller 
Bürger gewährleisten, doch er unterstrich auch, dass es zahlreiche Probleme gebe, die der Staat 
bei der Umsetzung dieser verfassungsgemäßen Pflicht noch nicht gelöst habe. 
 
„Armut ist weit verbreitet, Gesetze, die verabschiedet werden, sind von ungleicher Qualität, sie 
entstehen kurzfristig, werden schlecht umgesetzt, angehäufte Gerichtsverfahren rücken täglich die 
Gerechtigkeit von jenen weiter weg, die darauf warten“, meinte Janković auf der regionalen Verfas-
sungsrichterkonferenz „Verfassungsgerichtsbarkeit in Theorie und Praxis“. 
 
Der Ombudsmann führte aus, dass in Serbien die Diskriminierung gesetzlich verboten sei, doch 
dass nicht allen die Gleichberechtigung möglich gemacht werde. „Kinder, vor allem von Roma und 
behinderte Kinder, schaffen es häufig nicht, all ihre Kapazitäten zu entfalten. Behinderte Personen 
sind in der serbischen Gesellschaft unsichtbar und ihnen werden Leistungen der Gesellschaft vor-
enthalten. Frauen können bei an ihnen verübter Gewalt nicht immer mit einer wirkungsvollen Reak-
tion der Zuständigen rechnen, geschweige denn mit einer vollen Gleichberechtigung“, meinte Jan-
ković. 
 
„Das zu Unrecht enteignete Vermögen wurde nicht an alle Bürger zurückgegeben, es wird vielmehr 
sogar beschleunigt privatisiert womit die Restitution verhindert wird. Die Familien von 2.000 im Ko-
sovo verschollenen Menschen warten immer noch auf Antworten, Hoffnungslosigkeit herrscht auch 
unter den fast 300.000 Flüchtlingen und Binnenflüchtlingen“, meinte Janković. 
 
Der Ombudsmann wies darauf hin, dass in Serbien zeitweise ungestraft Hass gegen Minderheiten-
gruppen geschürt würde. „Die Politik überschattet die Wiederwahl der Richter und die politischen 
Rechte stehen der Drohung von Blanko-Rücktrittserklärungen gegenüber. Von den 170 aktiven Re-
ligionsorganisationen in Serbien sind - neben den sieben traditionellen - lediglich 13 im Register 
eingetragen. Die Gefängnisse in Serbien sind übervoll und entsprechen nicht den Bestimmungen, 
und im Kampf gegen die Korruption sind Whistleblower immer noch nicht geschützt“, meinte 
Janković. 
 
 
EKONOMIST 
27. Oktober 2009 
 
REGIONALE VERFASSUNGSRICHTERKONFERENZ 
 
Die regionale Verfassungsrichterkonferenz „Verfassungsgerichtsbarkeit in Theorie und Praxis“ 
begann heute in Belgrad anlässlich des 60. Jahrestages der Verabschiedung des deutschen 
Grundgesetzes in Anwesenheit des Präsidenten des deutschen Bundesverfassungsgerichts, Hans-
Jürgen Papier. 
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Die zweitägige Konferenz wurde vom serbischen Verfassungsgericht und der Konrad-Adenauer-
Stiftung organisiert. Im Rahmen der Konferenz werden Vertreter der Verfassungsgerichte aus der 
Region über Fragen in Zusammenhang mit der Verfassung diskutieren. 
 
Auch die Publikation „Ausgesuchte Entscheidungen des deutschen Bundesverfassungsgerichts“ soll 
vorgestellt werden, für die 170 der wichtigsten Entscheidungen des deutschen Verfassungsgerichts 
in die Sprachen der Region übersetzt wurden. 
 
Die Präsidentin des serbischen Verfassungsgerichts, Bosa Nenadić, erklärte, dass es für Serbien 
eine große Ehre sei, dass der runde Jahrestag des deutschen Grundgesetzes in Belgrad begangen 
würde und unterstrich, dass das deutsche Verfassungsgericht eines der Begründer der Verfas-
sungsgerichtsbarkeit in Europa und weltweit sei und bei seinem Vorgehen als Vorbild für andere 
Verfassungsgerichte, vor allem den jüngeren, diene. 
 
Bosa Nenadić führte aus, dass das serbische Verfassungsgericht, welches 1963 eingerichtet wurde, 
einen Weg vom Gericht eines Teilstaates in einem komplexen Staatsgefüge bis zu einem in einem 
selbstständigen Staat durchlaufen habe und dass es nicht selten dazu gekommen sei, dass Verfas-
sungsstreitigkeiten, die unter einer Verfassung zustande gekommen waren, verhandelt wurden, als 
bereits eine andere Verfassung in Kraft war. 
 
„Mit der serbischen Verfassung, welche 2006 verabschiedet wurde, wurde das Verfassungsgericht 
als selbständiges und unabhängiges Staatsorgan eingerichtet, welches die Verfassungs- und Ge-
setzmäßigkeit sowie die Minderheitenrechte und Freiheiten schützt sowie als Gericht, dessen Ent-
scheidungen endgültig, vollstreckbar und allgemein verbindlich sind“, meinte Bosa Nenadić. 
 
Sie wies darauf hin, dass das Verfassungsgericht jedoch nicht nur eine Norm der Verfassung sei, 
sondern dass es sich aus Menschen zusammensetze - aus Richtern, die bereit seien, sachgemäß 
und mutig zu sagen, was verfassungsgemäß ist und was nicht, ohne Rücksicht darauf, von wem 
gegen die Verfassung und die Menschenrechte verstoßen wird. 
 
Bosa Nenadić setzte sich für die Zusammenarbeit zwischen den Verfassungsgerichten der Region 
ein, zumal dies bei der Umsetzung der Aufgabe der Verfassungsgerichtsbarkeit dringend erforder-
lich ist. 
 
Justizministerin Snežana Malović erinnerte daran, dass mit der serbischen Verfassung aus dem 
Jahre 2006 die Möglichkeit der Erhebung von Verfassungsbeschwerden eingeführt wurde, über 
welche das Verfassungsgericht entscheidet. Sie wies darauf hin, dass die ihr bekannten Entschei-
dungen dieses Gerichts gezeigt hätten, dass die Verfassungsbeschwerde ein wirkungsvolles Mittel 
für den Schutz von Menschen- und Minderheitenrechten und -freiheiten sei, vor allem jedoch für 
den Anspruch auf gerechte Verfahren sowie auf Verfahren in einer zumutbaren Frist. 
 
Die Präsidentin des obersten serbischen Gerichts, Nata Mesarović, befand, dass mit der neuen Ver-
fassung der Bereich von Rechten und Freiheiten weiter ausgebaut worden sei und dass die Verfas-
sungsbeschwerde ein wirkungsvolles Rechtsmittel darstelle. 
 
„Es gibt unterschiedliche Meinungen über das Vorgehen des Verfassungsgerichts, wenn es Ent-
scheidungen der ordentlichen Gerichte im Verfahren der Verfassungsbeschwerde aufhebt. Das o-
berste Gericht hat auf einer allgemeinen Sitzung die Stellung eingenommen, dass das Verfassungs-
gericht mit seiner Entscheidung feststellen kann, ob mit einem Gerichtsurteil ein Menschen- oder 
Minderheitenrecht oder eine Freiheit verletzt worden ist, die Entscheidung selbst kann es jedoch 
nicht aufheben“, meinte Nata Mesarović. 
 
Sie erinnerte daran, dass eine allgemeine Wahl der Richter in Serbien in Gang sei und dass das 
Verfassungsgericht entschieden habe, dass dies in Einklang mit der serbischen Verfassung stehe. 
Die Präsidentin des serbischen Parlaments, Slavica ðukić-Dejanović, erläuterte, dass in Serbien ei-
ne Mehrheit von Vorschriften an die europäischen Standards angepasst sei und dass eine geringere 
Anzahl von Akten noch an die EU-Standards angeglichen werden müsse. 
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FOX TV 
27. Oktober 2009 
 
VERFASSUNGSGERICHT BALD IN KOMPLETTER ZUSAMMENSETZUNG  
 
Ombudsmann Saša Janković kritisierte auf der Verfassungsrichterkonferenz heftig die mangelnde 
Umsetzung von Gesetzen in Serbien  
 

Bosa Nenadić, Nata Mesarović 
und Slavica ðukić-Dejanović auf 
der Pause der gestrigen 
Konferenz (Foto Beta)  
Das Verfassungsgericht ist nicht 
nur eine Verfassungsnorm, noch 
weniger ist es ein Gerichtsge-
bäude. Das Verfassungsgericht 
machen vielmehr seine Richter 
und deren Bereitschaft aus, 
sachlich, unvoreingenommen 
und mutig zu sagen, was ge-
setzmäßig ist und was nicht, 
und ob und auf welche Weise 
grundlegende Menschenrechte 
verletzt werden, ohne Rücksicht 
darauf, von wem die Verfassung 
und die Gesetze verletzt werden 
– hob Dr. Bosa Nenadić, die 

Präsidentin des serbischen Verfassungsgerichts auf der regionalen Verfassungsrichterkonferenz 
hervor, welche gestern in Belgrad begann. 
 
Während sie die Veranstaltung eröffnete, mit welcher das 60-jährige Jubiläum der Verabschiedung 
des deutschen Grundgesetzes begangen wurde, erinnerte die Präsidentin des Verfassungsgerichts 
daran, dass im modernen Europa die Zeit der Selbstzufriedenheit der Verfassungsgerichte vorbei 
sei und dass diese von der Zeit der verfassungsgerichtlichen Komplementarität ersetzt werde. 
 
- Ich würde eine sehr wichtige Zuständigkeit des Verfassungsgerichts hervorheben, die sich in die-
sen Tagen als aktuell erwiesen hat, und das ist, dass dieses über das Verbot der Betätigung von 
Bürgervereinigungen entscheidet. Diese Zuständigkeit des Verfassungsgerichts ist bedeutend, da 
das Recht auf Vereinigung eines der Grundrechte in jedem demokratischen Staat ist. Die Entschei-
dung über das Verbot der Betätigung von Vereinigungen wegen verfassungswidrigen Handelns soll-
te auch unter die Zuständigkeit des Verfassungsgerichts als Staatsorgan fallen, welches als einzi-
ges angemessen darüber entscheiden kann, ob ein bestimmtes Handeln einer Vereinigung in Ein-
klang mit den in der Verfassung proklamierten Rechten und Freiheiten steht oder dementgegen 
diese Rechte und Freiheiten gefährdet – betonte Justizministerin Snežana Malović. 
 
Die Bedeutung der bisherigen Arbeit des serbischen Verfassungsgerichts ist umso größer, da an-
stelle von 15 das besagte Gericht bislang in einer unvollständigen Zusammensetzung von 10 Rich-
tern tätig war. Die Ministerin kündigte ferner an, sie hoffe, dass sehr bald schon die verbliebenen 
fünf Richter gewählt würden, die auf der allgemeinen Sitzung des Obersten Kassationsgerichts zu 
wählen sind. 
 
Die Verfassungsgerichtsbarkeit war auch in Deutschland nicht immer frei von Spannungen zwi-
schen Recht und Politik, so Wolfram Maas, Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Serbien, 
und das sei auch an den dortigen verfassungsgerichtlichen Entscheidungen zu erkennen. Mit derar-
tigen Problemen sind auch die Verfassungsgerichte in Osteuropa konfrontiert. Als Beispiele des 
Spannungsverhältnisses zwischen Recht und Politik gab Maas die Anfechtung der Verfassungsmä-
ßigkeit des Gesetzes über die Wiederwahl der Richter und Staatsanwälte in Serbien an sowie die 
Anträge auf das Verbot einiger extremistischer Organisationen, die am serbischen Verfassungsge-
richt anhängig sind. 
 
Die Politik überschatte die Wiederwahl der Richter und politische Rechte stünden unter der Dro-
hung von blanko unterzeichneten Rücktrittserklärungen. Von den 170 aktiven Religionsorganisatio-
nen in Serbien seien, neben den traditionellen sieben, nur 13 im Register eingetragen. Die Gefäng-
nisse in Serbien seien übervoll und den Bestimmungen nicht angepasst, und im Kampf gegen die 
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Korruption seien „Whistleblower“ immer noch ungeschützt – erklärte unter anderem Ombudsmann 
Saša Janković. 
 
Obwohl Serbien Fortschritte in Richtung jener Werte, die die Würde aller Bürger gewährleiste, ma-
che, gäbe es zahlreiche Probleme, die der Staat noch nicht gelöst habe. 
 
Die Armut sei verbreitet, die Gesetze, die verabschiedet werden, seien von ungleicher Qualität, sie 
entstünden kurzfristig, würden schlecht umgesetzt, und angehäufte Gerichtsverfahren rückten je-
den Tag die Gerechtigkeit weiter von jenen weg, die auf sie warten – führte der Ombudsmann aus. 
 
Das Gesetz verbietet Diskriminierung, aber vor allem Roma- und behinderte Kinder hätten häufig 
keine Gelegenheit, ihre Möglichkeiten zu entfalten. Behinderte Personen seien „unsichtbar in der 
Gesellschaft“, und Frauen könnten nicht immer mit wirkungsvollem Schutz gegen Gewalt seitens 
der zuständigen Stellen „geschweige denn mit einer vollen Gleichberechtigung“ rechnen. Der Om-
budsmann erinnerte daran „dass zu Unrecht enteignetes Vermögen vom Staat nicht an die Bürger 
zurückgegeben wurde, dieser privatisiert es sogar beschleunigt und verhindert damit die Restitu-
tion“, sowie dass „die Familien von zweitausend im Kosovo verschollenen Menschen immer noch 
auf Antworten warten, Hoffnungslosigkeit herrscht unter den fast 300.000 Flüchtlingen und Binnen-
flüchtlingen“. 
 
 
FUTOG INFO 
27. Oktober 2009 
 
MALOVIĆ: 2010 WAHL VON FÜNF RICHTERN DES VERFASSUNGSGERICHTS 
 
Justizministerin Snežana Malović erklärte am Dienstag, dass die verbliebenen fünf Richter von ins-
gesamt 15 am serbischen Verfassungsgericht Anfang kommenden Jahres gewählt würden, was er-
möglichen werde, dass dieses Gericht besser und in voller Zusammensetzung arbeiten könne. 
 
„Das Verfassungsgericht steht Schwierigkeiten gegenüber und vor allem möchte ich auf die Tatsa-
che hinweisen, dass dieses Gericht in einer unvollständigen Zusammensetzung arbeitet, da nur 10 
von insgesamt 15 Richtern, die in der serbischen Verfassung vorgesehen sind, gewählt oder er-
nannt sind“ meinte Snežana Malović auf der regionalen Verfassungsrichterkonferenz „Verfassungs-
gerichtsbarkeit in Theorie und Praxis“. 
 
Die Justizministerin führte aus, dass die verbleibenden fünf Richter des Verfassungsgerichts auf der 
Sitzung des Obersten Kassationsgerichts gewählt werden sollen, welches seine Arbeit am 1. Januar 
2010 aufnehmen wird, wenn das neue Gerichtssystem in Serbien eingeführt wird. 
 
 
JUSTIZMINISTERIUM DER REPUBLIK SERBIEN 
27. Oktober 2009 
 
Konferenz “Verfassungsgerichtsbarkeit in Theorie und Praxis ” - 27. Oktober 2009 
 
Justizministerin Snežana Malović wies bei der Eröffnung der regionalen Konferenz „Verfassungsge-
richtsbarkeit in Theorie und Praxis“ darauf hin, dass das Verfassungsgericht momentan in einer un-
vollständigen Zusammensetzung arbeite, da fünf Richter fehlen, die vom Obersten Kassationsge-
richt gewählt werden sollen. Die Ministerin zeigte sich überzeugt, dass dieses Problem bald über-
wunden wird, da das Oberste Kassationsgericht am 1. Januar 2010, in Übereinstimmung mit den 
Fristen für das Inkrafttreten des neuen Gerichtssystems in Serbien, seine Arbeit aufnehmen werde. 
 

Die Ministerin erinnerte daran, dass unter der Zuständig-
keit des Verfassungsgerichts auch die Entscheidung über 
das Verbot von Betätigungen politischer Parteien und 
Bürgervereinigungen stehe und unterstrich, dass diese 
Gerichtsinstanz als einzige maßgeblich sei, um kompetent 
darüber zu entscheiden, ob das Vorgehen der Organisa-
tion, für welche das Verbot beantragt wird, in Einklang 
mit den in der Verfassung proklamierten Rechten und 
Freiheiten steht.  
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Nata Mesarović, amtierende Präsidentin des Obersten Gerichts Serbiens, wies bei der Eröffnung der 
Veranstaltung darauf hin, dass das neue Gerichtssystem am 1. Januar 2010 seine Arbeit aufnehme 
und dass bis zu diesem Zeitpunkt die Wahl aller Richter stattfinden werde. Sie erinnerte ferner da-
ran, dass das serbische Verfassungsgericht eine Entscheidung getroffen hat, wonach eine allgemei-
ne Wahl von Richtern in Serbien in Einklang mit der Verfassung stehe. Die Präsidentin des serbi-
schen Verfassungsgerichts, Bosa Nenadić, gab an, dass im modernen, vereinten Europa die Zeit 
der voneinander isolierten Verfassungsgerichtsbarkeit der Vergangenheit angehöre und notwendi-
gerweise von der Ära der verfassungsgerichtlichen Komplementarität ersetzt werde, welche auf 
europäischen Standards des Verfassungsschutzes, als Synonym für den Staat und die Menschen-
rechte, gegründet sei. Sie wies darauf hin, dass die Träger der Kontrolle der Verfassungs- und Ge-
setzmäßigkeit in der Rechtsordnung, die Hüter der Verfassung in ihrem Kern, des Schutzes von 
Freiheiten und Rechten der Bürger, die Richter des Verfassungsgerichts seien, deren Kompetenzen 
Unvoreingenommenheit und Mut sind und zu sagen, was verfassungsgemäß und was nicht verfas-
sungsgemäß ist. Ihren Worten nach sind die Richter auch bereit, grundlegende Menschenrechtsver-
letzungen zu benennen, ohne falsche Rücksicht auf den Verursacher. „Die Stellung des serbischen 
Verfassungsgerichts ist laut Verfassung aus dem Jahr 2006 diejenige eines selbständigen, unab-
hängigen Organs, das nicht nur die Gesetz- und Verfassungsmäßigkeit beschützt, sondern auch 
Menschen- und Minderheitenrechte und -freiheiten, und seine Entscheidungen sind rechtlich bin-
dend“, meinte Nenadić. 
 
 
TELEKOM – AUF DER HAND 
27. Oktober 2009 
 
ANFANG 2010 WAHL VON FÜNF RICHTERN AM VERFASSUNGSGERICHT 
 

BELGRAD, 27. Oktober 2009. (Beta) – Justizministerin Snežana 
Malović erklärte am Dienstag, dass die verbliebenen fünf Richter, 
von insgesamt 15 am serbischen Verfassungsgericht, Anfang 
kommenden Jahres gewählt würden, was ermögliche, dass dieses 
Gericht besser und in voller Zusammensetzung arbeitet. 
 
"Das Verfassungsgericht sieht Schwierigkeiten ins Gesicht, und 
ich möchte vor allem auf die Tatsache hinweisen, dass dieses Ge-
richt in einer unvollständigen Zusammensetzung tätig ist, da nur 

10 Richter von insgesamt 15, die in der serbischen Verfassung vorgesehen sind, gewählt oder er-
nannt wurden", meinte Snežana Malović auf der regionalen Verfassungsrichterkonferenz "Verfas-
sungsgerichtsbarkeit in Theorie und Praxis".  
 
Die Justizministerin führte aus, dass die verbliebenen fünf Richter am Verfassungsgericht auf der 
Sitzung des Obersten Kassationsgerichts gewählt werden sollen, welches ab 1. Januar 2010 seine 
Arbeit aufnehmen wird, wenn ein neues Gerichtssystem in Serbien eingesetzt wird. 
 
 
PARLAMENT DER REPUBLIK SERBIEN 
27. Oktober 2009 
 
PRÄSIDENTIN DES SERBISCHEN PARLAMENTS BEGRÜSST TEILNEHMER DER 
REGIONALEN KONFERENZ „VERFASSUNGSGERICHTSBARKEIT IN THEORIE UND PRAXIS“  
 
Die Präsidentin des Parlaments der Republik Serbien, Prof. Dr. Slavica ðukić–Dejanović, wandte 
sich heute an die Teilnehmer der regionalen Konferenz „Verfassungsgerichtsbarkeit in Theorie und 
Praxis“, welche am 27. und 28. Oktober 2009 in Belgrad stattfindet. Die Veranstalter dieser Kon-
ferenz sind das Verfassungsgericht der Republik Serbien und das Rechtsstaatsprogramm für Süd-
osteuropa der Konrad-Adenauer-Stiftung anlässlich des 60. Jahrestages des Grundgesetzes der 
Bundesrepublik Deutschland. 
 
Indem sie die namhaften Repräsentanten der Verfassungsgerichtsbarkeit aus der Region und aus 
Serbien sowie die übrigen anwesenden Gäste begrüßte, äußerte die Präsidentin des serbischen 
Parlaments ihre Zufriedenheit darüber, dass diese regionale Konferenz in Belgrad stattfindet. 
 
Den längsten Teil ihrer Ausführungen widmete die Präsidentin der Beziehung zwischen dem serbi-
schen Parlament und dem Verfassungsgericht der Republik Serbien: Sie wies darauf hin, dass die 
Verfassung diese Beziehung wesentlich bestimme, indem sie unmittelbar die Zuständigkeit des 
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Parlaments bei der Wahl der Richter und Verabschiedung des Gesetzes über das Verfassungsge-
richt festlegt, während auf der anderen Seite das Verfassungsgericht die Verfassungs- und Gesetz-
mäßigkeit von Gesetzen und anderen Akten festlegt, die vom Parlament erlassen werden. Die Prä-
sidentin sprach ferner über das Institut der Verfassungsbeschwerde, die Wahl und Ernennung von 
Richtern am Verfassungsgericht, das Verfahren der unmittelbaren Zusammenarbeit zwischen dem 
Verfassungsgericht und dem Parlament sowie der gesetzgebenden Aktivität des Parlaments. 
 
Am Ende ihrer Ausführungen äußerte die Präsidentin die Überzeugung, dass ein unmittelbarer Aus-
tausch und die Analyse von Erfahrungen im Bereich der Verfassungsgesetzgebung für alle Teilneh-
merländer und für das Rechtssystem in der Region sehr fördernd sein werde. 
 
Neben der Präsidentin des Parlaments wandten sich noch die Präsidentin des Verfassungsgerichts, 
Bosa Nenadić, die amtierende Präsidentin am Obersten Gericht Serbiens, Nata Mesarović, die Lei-
terin des Rechtsstaatsprogramms für Südosteuropa der Konrad-Adenauer-Stiftung, Stefanie Ricar-
da Roos, Justizministerin Snežana Malović, Ombudsmann Saša Janković sowie der Botschafter der 
Bundesrepublik Deutschland in Serbien, S.E. Wolfram Maas, an die Anwesenden. Ehrengast der 
Konferenz ist der Präsident des deutschen Bundesverfassungsgerichts, Hans-Jürgen Papier. 
 
 
PRESS 
27. Oktober 2009 
 
MESAROVIĆ: ALLE RICHTER WERDEN BIS 1. JANUAR GEWÄHLT 
 
Die Präsidentin des Obersten Serbischen Gerichts, Nata Mesarović, erklärte heute, dass am 
1. Januar kommenden Jahres das neue Gerichtssystem seine Arbeit aufnimmt und dass bis zu 
diesem Zeitpunkt alle Richter gewählt werden. 
 
Mesarović erinnerte bei der Eröffnung der regionalen Konferenz "Verfassungsgerichtsbarkeit in The-
orie und Praxis" daran, dass das serbische Verfassungsgericht eine Entscheidung getroffen habe, 
wonach die allgemeine Wahl von Richtern in Serbien verfassungsgemäß sei. 
 
Justizministerin Snežana Malović wies darauf hin, dass das Verfassungsgericht zur Zeit in einer un-
vollständigen Zusammensetzung arbeite, da fünf Richter fehlen, die von dem bislang noch nicht 
eingesetzten Obersten Kassationsgericht gewählt werden sollen. 
 
Sie äußerte die Überzeugung, dass dieses Problem zeitnah überwunden werde, da das Oberste 
Kassationsgericht am 1. Januar 2010, in Übereinstimmung mit den zeitlichen Vorgaben, die für den 
Beginn der Umsetzung des neuen Gerichtssystems in Serbien vorgesehen sind, seine Arbeit auf-
nehmen werde. 
 
Indem sie daran erinnerte, dass in der Zuständigkeit des Verfassungsgerichts auch die Entschei-
dung über das Verbot der Betätigung von politischen Parteien und Bürgervereinigungen liege, be-
tonte Malović, dass diese Gerichtsinstanz als einzige maßgeblich dafür sei, kompetent zu entschei-
den, ob das Handeln von Organisationen, für welche ein Handlungsverbot beantragt wird, in Ein-
klang mit den in der Verfassung proklamierten Rechten und Freiheiten stehe. 
 
Die Präsidentin des serbischen Verfassungsgerichts, Bosa Nenadić, erklärte, dass im modernen ver-
einten Europa die Zeit der voneinander isolierten Verfassungsgerichtsbarkeit der Vergangenheit an-
gehöre und notwendigerweise von der Ära der verfassungsgerichtlichen Komplementarität ersetzt 
wird, welche auf den europäischen Standards des Verfassungsschutzes als Synonym für den Staat 
und für Menschenrechte gründet. 
 
Sie wies darauf hin, dass die Träger der Kontrolle der Verfassungs- und Gesetzmäßigkeit in der 
Rechtsordnung, die Hüter der Verfassung in ihrem Kern, des Schutzes von Freiheiten und Rechten 
der Bürger, die Richter des Verfassungsgerichts seien, deren Kompetenzen Unvoreingenommenheit 
und Mut sind und zu sagen, was verfassungsgemäß und was nicht verfassungsgemäß ist.  
 
Ihren Worten nach sind die Richter auch bereit, grundlegende Menschenrechtsverletzungen zu be-
nennen, ohne falsche Rücksicht auf den Verursacher. 
 
„Auch die Stellung des serbischen Verfassungsgerichts ist gemäß Verfassung aus dem Jahre 2006 
diejenige eines selbständigen, unabhängigen Organs, welches nicht nur die Gesetz- und Verfas-
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sungsmäßigkeit sondern auch die Menschen- und Minderheitenrechte und -freiheiten schützt, und 
seine Entscheidungen sind rechtlich verbindlich“, meinte Nenadić. 
 
Die Präsidentin des serbischen Parlaments, Slavica ðukić-Dejanović, wies darauf hin, dass das 
höchste Gesetzgebungsorgan – seit der Verabschiedung der Verfassung im November 2006 – 
297 Gesetze und 115 andere Rechtsakte verabschiedet hätte, wovon das Parlament in der aktu-
ellen Zusammensetzung 226 Gesetze und 78 andere Akte beschlossen habe. 
 
Sie gab an, dass das serbische Parlament gemäß den Anweisungen des Verfassungsgerichtes 
32 Stellungnahmen über Anträge zur Beurteilung der Gesetz- und Verfassungsmäßigkeit verab-
schiedeter Gesetze dem Gericht habe zukommen lassen. 
 
Ihren Worten nach ist das Verfahren zur Wahl der Richter aufgrund der neuen gesetzlichen Vor-
schriften in großem Maße entpolitisiert, da die Voraussetzungen für die Wahl „Kompetenz und 
Moral ohne Einwirkung von Politik“ seien. 
 
Die zweitägige regionale Konferenz wird vom serbischen Verfassungsgericht und von der Konrad-
Adenauer-Stiftung zum Thema „Verfassungsgerichtsbarkeit in Theorie und Praxis“ organisiert. 
 
 
RADIO TELEVIZIJA VOJVODINE 
27. Oktober 2009 
 
NEUES GERICHTSSYSTEM AB 1. JANUAR 
 
BELGRAD – Die amtierende Präsidentin des Obersten Gerichts von Serbien, Nata Mesarović, 
erklärte heute, dass ab 1. Januar kommenden Jahres das neue Gerichtssystem in Kraft treten wird. 
 

Sie erinnerte daran, dass allgemeine Wiederwahlen von Richtern und eine 
Reform des Justizsystems in Gang seien. 
Nach der Entscheidung des serbischen Verfassungsgerichts seien die allge-
meinen Wahlen von Richtern in Serbien verfassungsgemäß, meinte Mesarović 

auf der regionalen Konferenz „Verfassungsgerichtsbarkeit in Theorie und Praxis“, veranstaltet vom 
serbischen Verfassungsgericht und der Konrad-Adenauer-Stiftung. 
 
Das serbische Verfassungsgericht ist in einer unvollständigen Besetzung tätig, wobei 10 Richter 
gewählt oder ernannt sind, während weitere fünf auf der allgemeinen Sitzung des Serbischen 
Obersten Kassationsgerichts zu wählen seien, so die serbische Justizministerin Snežana Malović, 
die ihre Erwartung äußerte, dass in naher Zukunft das neue Gerichtssystem eingerichtet sein 
werde. 
 
Malović erinnerte daran, dass das serbische Verfassungsgericht laut Verfassung mit der Verfas-
sungsbeschwerde eine neue Zuständigkeit bekommen habe, die sich als wirkungsvolles Rechts-
mittel für den Schutz von Menschen- und Minderheitenrechten und -freiheiten erwiesen habe. 
 
Die Präsidentin des serbischen Verfassungsgerichts, Bosa Nenadić, erklärte, dass im modernen, 
vereinten Europa die Zeit der selbstgenügsamen Verfassungsgerichtsbarkeit der Vergangenheit an-
gehöre und von einer Ära der verfassungsgerichtlichen Komplementarität ersetzt werde, die auf 
europäischen Standards des Verfassungsschutzes, als Symbol des Staates und der Menschenrechte 
und Freiheiten, gründet, welche mit dieser Verfassung gewährleistet werden. 
 
Der deutsche Botschafter in Belgrad, Wolfram Maas, erklärte, dass diese regionale Konferenz eine 
gute Gelegenheit sei, um über die Rolle und Aufgaben von Verfassungsgerichten zu sprechen und 
Erfahrungen auszutauschen, eingedenk, dass mit dieser Konferenz auch die sechs Jahrzehnte seit 
Inkrafttreten des deutschen Grundgesetzes begangen werden. 
 
Ombudsmann Saša Janković begrüßte, dass Serbien auf das Ziel zur vollen Gewährleistung der 
Würde der Bürger voranschreite. 
 
Diskriminierung sei verboten, doch die Gleichberechtigung sei nicht allen ermöglicht, meinte er, 
indem er auf behinderte Personen und Frauen verwies. 
 
Janković befand, dass die Politik die Wiederwahl der Richter überschattet habe und dass die poli-
tischen Rechte unter der Drohung von Blanko-Rücktrittserklärungen stünden. 
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RADIO TELEVIZIJA VOJVODINE 
27. Oktober 2009 
 
JANKOVIĆ: "POLITIK HAT DIE WIEDERWAHL DER RICHTER ÜBERSCHATTET" 
 
BELGRAD – Ombudsmann Saša Janković erklärte heute, dass die "Politik die Wiederwahl der 
Richter überschattet hätte, obwohl die Grundlage für die allgemeine Wahl von Inhabern des 
Richteramtes nicht verfassungswidrig ist".  
 

Janković erklärte bei der Eröffnung der regionalen Konferenz 
"Verfassungsgerichtsbarkeit in Theorie und Praxis", dass Serbien Fort-
schritte bei der Gewährleistung einer vollen Würde für alle Bürger gemacht 
hätte, doch dass es auch weiterhin Probleme gebe. 

 
Er gab an, dass am Gericht in Straßburg über 3.000 Angelegenheiten aus Serbien darauf warten, 
bearbeitet zu werden und urteilte, dass das Arbeitstempo dieses Gerichts den „Hunger der Bürger 
Serbiens nach Gerechtigkeit“ nicht sättigen kann und soll und dass daher die inländischen Institu-
tionen, die sich mit dem Schutz von grundlegenden Freiheiten der Bürger befassen, effizienter ge-
staltet werden müssten. 
 
Seinen Worten nach stehen die politischen Rechte in Serbien "unter der Drohung von Blanko-Rück-
trittserklärungen" und die Gleichberechtigung aller Bürger sei, obwohl Diskriminierung verboten ist, 
nicht allen zugänglich, vor allem nicht Roma- und behinderten Kindern, behinderten Personen und 
Frauen. 
 
"Die Armut ist verbreitet. Gesetze, die verabschiedet werden, sind von unausgeglichener Qualität 
und entstehen manchmal sehr kurzfristig, sie werden schwach umgesetzt und die angestauten Ge-
richtsverfahren schieben täglich die Gerechtigkeit gegenüber all denjenigen auf, die darauf war-
ten", meinte Janković. 
 
Er wies darauf hin, dass das zu Unrecht enteignete Vermögen nicht an seine Eigentümer zurück-
gegeben worden sei. Janković schloss damit, dass das Restitutionsverfahren durch beschleunigte 
Privatisierung noch zusätzlich erschwert werde. 
 
 
S MEDIA 
27. Oktober 2009 
 
ALLE RICHTER WERDEN BIS 1. JANUAR GEWÄHLT 
 

Die Präsidentin des Obersten Gerichts Serbiens, Nata Mesa-
rović, erklärte heute, dass das neue Gerichtssystem am 
1. Januar in Kraft trete und dass bis zu diesem Zeitpunkt die 
Wahl aller Richter vollzogen sein werde. 
 
Mesarović erinnerte bei der Eröffnung der regionalen Konferenz 
„Verfassungsgerichtsbarkeit in Theorie und Praxis“ daran, dass 
das serbische Verfassungsgericht eine Entscheidung getroffen 
hat, wonach die allgemeine Wahl der Richter verfassungsgemäß 
sei. 
 
Justizministerin Snežana Malović wies darauf hin, dass das Ver-

fassungsgericht momentan in einer unvollständigen Zusammensetzung arbeite, da fünf Richter 
fehlten, die vom noch immer nicht eingesetzten Obersten Kassationsgericht zu ernennen sind. 
 
Sie äußerte die Überzeugung, dass dieses Problem in kurzer Zeit überwunden sein werde, da das 
Oberste Kassationsgericht am 1. Januar 2010 seine Arbeit aufnehmen wird, gemäß der Fristen, die 
für die Umsetzung des neuen Gerichtssystems in Serbien vorgesehen sind. 
 
Indem sie daran erinnerte, dass unter der Zuständigkeit des Verfassungsgerichts auch Entschei-
dungen über das Betätigungsverbot von politischen Parteien und Bürgervereinigungen stehe, 
betonte Malović, dass diese Gerichtsinstanz als einzige maßgeblich für die kompetente Entschei-
dung darüber sei, ob das Wirken der Organisationen, deren Verbot beantragt wurde, in Einklang 
mit den in der Verfassung proklamierten Rechten und Freiheiten stehe. 
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Die Präsidentin des serbischen Verfassungsgerichts, Bosa Nenadić, erklärte, dass im modernen 
vereinten Europa die Zeit der selbstisolierten Verfassungsgerichtsbarkeit der Vergangenheit ange-
höre und dass diese notwendigerweise von der Ära der verfassungsgerichtlichen Komplementarität 
ersetzt werde, welche auf europäischen Standards des Verfassungsschutzes als Synonym für den 
Staat und die Menschenrechte gegründet sei. 
 
Sie unterstrich, dass die Träger der Kontrolle der Verfassungs- und Gesetzmäßigkeit in der Rechts-
ordnung, die Hüter der Verfassung in ihrem Kern, des Schutzes von Freiheiten und Rechten der 
Bürger, die Richter des Verfassungsgerichts seien, deren Kompetenzen Unvoreingenommenheit 
und Mut sind und zu sagen, was verfassungsgemäß und was nicht verfassungsgemäß ist.  
 
Ihren Worten nach sind die Richter auch bereit, grundlegende Menschenrechtsverletzungen zu be-
nennen, ohne falsche Rücksicht auf den Verursacher. 
 
„Die Stellung des serbischen Verfassungsgerichts ist laut Verfassung aus dem Jahre 2006 jene 
eines selbständigen, unabhängigen Organs, welches nicht nur die Gesetz- und Verfassungsmäßig-
keit, sondern auch die Menschen- und Minderheitenrechte und Freiheiten beschützt und dessen 
Entscheidungen rechtlich verbindlich sind“, meinte Nenadić. 
 
Die Präsidentin des serbischen Parlaments, Slavica ðjukić-Dejanović, wies darauf hin, dass das 
höchste Gesetzgebungsgremium – seit der Verabschiedung der Verfassung im November 2006 – 
297 Gesetze und 115 andere Rechtsakte beschlossen hätte, wovon in der aktuellen Zusammenset-
zung das Parlament 226 Gesetze und 78 andere Rechtsakte verabschiedet habe. 
 
Sie gab an, dass das serbische Parlament, auf Antrag des Verfassungsgerichts, 32 Stellungnahmen 
zur Beurteilung der Gesetz- und Verfassungsmäßigkeit verabschiedeter Gesetze an dieses Gericht 
geschickt habe. 
 
Ihren Worten nach ist das Wahlverfahren für Richter gemäß den neuen gesetzlichen Vorschriften in 
hohem Maße entpolitisiert, da die Voraussetzungen für die Auswahl „Kompetenz und Moralität ohne 
Einmischung von Politik“ seien. 
 
Diese zweitägige regionale Konferenz wird vom serbischen Verfassungsgericht und von der Konrad-
Adenauer-Stiftung zum Thema „Verfassungsgerichtsbarkeit in Theorie und Praxis“ organisiert. 
 
 
THE INTERNATIONAL RADIO OF SERBIA 
27. Oktober 2009 
 
MESAROVIĆ: ALLE RICHTER WERDEN BIS ZUM 1. JANUAR GEWÄHLT 

 
Die Präsidentin des Obersten Serbischen Gerichts, Nata 
Mesarović, erklärte, dass am 1. Januar kommenden Jahres das 
neue Gerichtssystem seine Arbeit aufnehme und dass bis zu die-
sem Zeitpunkt die Wahl aller Richter stattgefunden haben werde. 
Mesarović erinnerte bei der Eröffnung der regionalen Konferenz 
„Verfassungsgerichtsbarkeit in Theorie und Praxis“ daran, dass 
das serbische Verfassungsgericht eine Entscheidung getroffen 
habe, wonach die allgemeine Wahl der Richter in Serbien verfas-
sungsgemäß sei. Justizministerin Snežana Malović wies darauf 
hin, dass das Verfassungsgericht zurzeit in einer unvollständigen 
Zusammensetzung arbeite, da fünf Richter noch fehlten. Diese 

sollen vom Obersten Kassationsgericht gewählt werden, welches noch nicht eingerichtet ist. Sie sei 
überzeugt, dass dieses Problem bald überwunden sein wird, da das Oberste Kassationsgericht am 
1. Januar 2010, gemäß der Frist, die für den Beginn der Arbeit des neuen Gerichtssystems in 
Serbien festgelegt ist, mit seiner Arbeit beginnen werde. 
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REGIERUNG DER REPUBLIK SERBIEN 
27. Oktober 2009 
 
ANFANG KOMMENDEN JAHRES WAHLEN DER VERBLIEBENEN FÜNF RICHTER AM 
VERFASSUNGSGERICHT 
 
Belgrad, 27. Oktober 2009 – Die Justizministerin in der Regierung der Republik Serbien, Snežana 
Malović, erklärte heute, dass die verbliebenen fünf von insgesamt 15 Richtern am serbischen Ver-
fassungsgericht Anfang kommenden Jahres gewählt werden, was ermöglichen werde, dass dieses 
Gericht besser und in voller Zusammensetzung arbeitet.  
 
Malović befand auf der regionalen Verfassungsrichterkonferenz mit dem Titel "Verfassungsgerichts-
barkeit in Theorie und Praxis", dass das Verfassungsgericht mit Schwierigkeiten konfrontiert werde 
und wies vor allem auf den Umstand hin, dass das besagte Gericht in einer unvollständigen Zusam-
mensetzung tätig sei, da nur 10 von insgesamt 15 Richtern, die in der serbischen Verfassung vor-
gesehen sind, gewählt oder ernannt wurden. 
 
Sie führte aus, dass die verbliebenen fünf Richter am Verfassungsgericht auf der Sitzung des Ober-
sten Kassationsgerichts gewählt werden sollen, welches seine Arbeit ab 1. Januar 2010 aufnehmen 
werde, wenn das neue Gerichtssystem in Serbien eingesetzt wird. 
 
 
BLIC 
28. Oktober 2009 
 

Allgemeine Wahl der Richter verfassungsgemäß 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Präsidentin des Obersten Gerichts Serbiens, Nata Mesarović, erklärte, dass am 1. 
Januar kommenden Jahres das neue Gerichtssystem in Kraft treten werde und dass bis 
zu diesem Zeitpunkt die Wahlen aller Richter vollzogen sein werden. Bei der Eröffnung 
der regionalen Konferenz „Verfassungsgerichtsbarkeit in Theorie und Praxis“ erinnerte 
Mesarović daran, dass das Verfassungsgericht eine Entscheidung getroffen habe, wonach 
die allgemeine Wahl von Richtern in Serbien verfassungsgemäß sei. 
 
Justizministerin Snežana Malović erklärte, dass die verbliebenen fünf von insgesamt 15 Richtern 
am serbischen Verfassungsgericht Anfang kommenden Jahres gewählt würden, was ermögliche, 
dass das besagte Gericht besser und in einer vollständiger Besetzung arbeitet. 
 
„Das Verfassungsgericht wird mit Schwierigkeiten konfrontiert, vor allem möchte ich auf die Tat-
sache hinweisen, dass dieses Gericht in einer unvollständigen Besetzung arbeitet, da nur 10 von 
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insgesamt 15 Richtern, die in der serbischen Verfassung vorgesehen sind, ernannt oder gewählt 
wurden“, meinte Snežana Malović. 
 
Ombudsmann Saša Janković sagte, dass die Politik die Wiederwahl der Richter überschattet hätte 
und dass politische Rechte unter der Drohung von Blanko-Rücktrittserklärungen stünden. 
 
„Von 170 aktiven Religionsorganisationen in Serbien sind neben den sieben traditionellen nur 13 im 
Register eingetragen. Die Gefängnisse in Serbien sind übervoll und nicht den Bestimmungen ent-
sprechend, und im Kampf gegen die Korruption sind Whistleblower immer noch nicht geschützt“, so 
Janković. 
 
Er gab außerdem an, dass am Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg 3.000 Angelegenheiten 
aus Serbien darauf warten, bearbeitet zu werden. 
Das Arbeitstempo dieses Gerichts könne den Hunger der Bürger aus Serbien nach Gerechtigkeit 
nicht stillen. Lediglich 17 Urteile seien in Angelegenheiten aus Serbien ergangen. „Wenden wir uns 
inländischen Institutionen zu, vor allem jenen, die in ihrem Grundmandat dem Schutz von Grund-
freiheiten und bürgerlichen Rechten gewidmet sind“, meinte Janković bei der Veranstaltung. 
 
 

Agenturen 
DANAS 
28. Oktober 2009 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
REGIONALE VERFASSUNGSRICHTERKONFERENZ  
Belgrad – Die Regionale Verfassungsgerichtskonferenz „Verfassungsgerichtsbarkeit in Theorie und 
Praxis“ begann gestern anlässlich des 60. Jahrestages des Deutschen Grundgesetzes im Beisein 
des Präsidenten des deutschen Bundesverfassungsgerichts, Hans-Jürgen Papier. Beta 
 
MALOVIĆ: ANFANG 2010 WAHLEN VON FÜNF RICHTERN AM VERFASSUNGSGERICHT 
Belgrad – Justizministerin Snežana Malović erklärte gestern, dass die verbliebenen fünf Richter 
von insgesamt 15 am serbischen Verfassungsgericht Anfang kommenden Jahres gewählt werden, 
was ermögliche, dass das besagte Gericht besser und in einer vollständigen Besetzung arbeite. Die 
Justizministerin gab an, dass die verbliebenen fünf Verfassungsrichter auf der Sitzung des Obersten 
Kassationsgerichts gewählt werden sollen, welches seine Arbeit am 1. Januar 2010 aufnehmen 
wird. Beta 
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POLITIKA 
28. Oktober 2009 
 

VERFASSUNGSGERICHT BALD IN KOMPLETTER BESETZUNG 
 
Ombudsmann Saša Janković kritisierte auf Verfassungsrichterkonferenz heftig die 
Umsetzung von Gesetzen in Serbien 
 
„Das Verfassungsgericht ist nicht nur eine Verfassungsnorm, noch weniger ist es ein 
Gerichtsgebäude. Das Verfassungsgericht machen vielmehr seine Richter und deren Bereitschaft 
aus, sachlich, unvoreingenommen und mutig zu sagen, was gesetzmäßig ist und was nicht und ob 
und auf welche Weise grundlegende Menschenrechte missachtet werden, ungeachtet, von wem die 
Verfassung oder die Gesetze verletzt werden“ – meinte Bosa Nenadić, Präsidentin des serbischen 
Verfassungsgerichts bei der regionalen Verfassungsrichterkonferenz, die gestern in Belgrad 
begann. 
 
Während sie die Veranstaltung eröffnete, mit welcher der 60. Jahrestag seit der Verabschiedung 
des deutschen Grundgesetzes begangen wurde, erinnerte die Präsidentin des serbischen 
Verfassungsgerichts daran, dass die Zeit der selbstgenügsamen Verfassungsgerichte im modernen 
Europa vorbei sei und dass diese von einer Zeit der verfassungsgerichtlichen Komplementarität 
ersetzt werde. 
 
„Ich würde eine sehr wichtige Zuständigkeit des Verfassungsgerichts hervorheben, die sich in die-
sen Tagen als aktuell erwiesen hat, und das ist die Entscheidung über die Betätigung von Bürger-
vereinigungen. Diese Zuständigkeit des Verfassungsgerichts ist bedeutend, da das Recht auf Ver-
einigung ein Grundrecht in jedem demokratischen Staat ist. Somit sollte die Entscheidung über das 
Verbot der Betätigung von Vereinigungen wegen verfassungswidrigen Handeln auch unter der Zu-
ständigkeit des Verfassungsgerichtes als Staatsorgan stehen, welches als einziges angemessen 
darüber entscheiden kann, ob ein bestimmtes Handeln einer Vereinigung in Einklang mit den mit 
der Verfassung proklamierten Rechten und Freiheiten steht oder, im Gegenteil, diese Rechte und 
Freiheiten gefährdet – meinte Justizministerin Snežana Malović. 
 
Die Bedeutung der bisherigen Arbeit des serbischen Verfassungsgerichts ist umso größer, da dieses 
Gericht bislang anstelle von 15 nur unvollständig in einer Zusammensetzung von 10 Richtern gear-
beitet hat. Die Ministerin kündigte auch an, sie hoffe, dass schon sehr bald auch die verbleibenden 
fünf Richter gewählt würden, die auf der allgemeinen Sitzung des Obersten Kassationsgerichts zu 
wählen sind. 
 
Die Verfassungsgerichtsbarkeit würde auch in Deutschland nicht immer vom Spannungsverhältnis 
zwischen Recht und Politik verschont, meinte Wolfram Maas, Botschafter der Bundesrepublik 
Deutschland in Serbien, und das ließe sich auch an den dortigen Verfassungsgerichtsentscheidun-
gen erkennen. Mit derartigen Problemen seien auch die Verfassungsgerichte in Osteuropa konfron-
tiert. Als Beispiele für das Spannungsverhältnis zwischen Recht und Politik nannte Maas das Infrage 

stellen der Verfassungsmäßigkeit bei der Wiederwahl von 
Richtern und Staatsanwälten in Serbien und die Anträge auf 
das Verbot einiger extremistischer Organisationen, die dem 
serbischen Verfassungsgericht vorgelegt wurden. 
 
Die Politik überschatte die Wiederwahl der Richter und 
politische Rechte stünden unter der Drohung von Blanko-
Rücktrittserklärungen. Von 170 aktiven 
Religionsorganisationen in Serbien seien neben den 
traditionellen sieben nur 13 im Register eingetragen. Die 
Gefängnisse in Serbien seien übervoll und den 
Bestimmungen nicht entsprechend und im Kampf gegen die 
Korruption seien die Whistleblower ungeschützt – erklärte 
unter anderem Saša Janković, Ombudsmann. 
Obwohl Serbien Fortschritte in Werten wie der Würde aller 
Menschen erziele, gäbe es zahlreiche Probleme, die der Staat 
noch nicht gelöst habe. 
 
- Die Armut sei verbreitet, Gesetze, die verabschiedet 

werden, seien von ungleicher Qualität, sie entstünden kurzfristig, würden schwach umgesetzt und 
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angehäufte Gerichtsverfahren rückten jeden Tag die Gerechtigkeit von jenen weiter weg, die auf 
sie warteten – meinte der Ombudsmann. 
  
Das Gesetz verbiete Diskriminierung, aber vor allem Roma- und behinderte Kinder hätten häufig 
keine Gelegenheit, ihre Möglichkeiten zu entfalten. Behinderte Personen seien „unsichtbar in der 
Gesellschaft“, und Frauen könnten nicht immer mit einem wirkungsvollen Schutz vor Gewalt durch 
die Zuständigen rechnen, „geschweige denn mit einer vollen Gleichberechtigung“. Der Ombuds-
mann erinnert daran, „dass der Staat das zu Unrecht enteignete Vermögen nicht an die Bürger 
zurückgegeben hätte, ja dieses sogar beschleunigt privatisiert und damit die Restitution verhindert 
hat“, sowie dass „die Familien von zweitausend verschollenen Menschen im Kosovo noch immer auf 
Antworten warten und unter fast 300.000 Flüchtlingen und Binnenflüchtlingen herrscht 
Hoffnungslosigkeit “. 

M. Petrić 
 
 

PRAVDA 
28. Oktober 2009 
 

 

ARMUT BREMST SERBIEN 
 
Ombudsmann Saša Janković erklärte, dass 
Serbien Fortschritte mache, die Würde aller 
Bürger zu garantieren, doch er wies auch 
darauf hin, dass es viele Probleme gebe, die 
der Staat bei der Durchsetzung dieser ver-
fassungsgemäßen Pflicht noch nicht gelöst 
habe. 
 
Die Armut sei verbreitet, die Gesetze, die 
verabschiedet werden, seien von ungleicher 
Qualität, sie entstünden kurzfristig, würden 
schwach umgesetzt, angehäufte Gerichts-
verfahren rückten mit jedem Tag die Gerech-

tigkeit weiter von jenen weg, die auf sie warten – meinte Janković bei der regionalen Verfassungs-
richterkonferenz „Verfassungsgerichtsbarkeit in Theorie und Praxis“. 
 

Wahl von Richtern am serbischen Verfassungsgericht nächstes Jahr 
  
Die ausstehenden fünf Richter am serbischen Verfassungsgericht werden Anfang kommenden 
Jahres gewählt, kündigte Justizministerin Snežana Malović an. In ihrer Ansprache bei der regiona-
len Verfassungsrichterkonferenz „Verfassungsgerichtsbarkeit in Theorie und Praxis“ erklärte die 
Justizministerin, dass die verbliebenen fünf Richter von insgesamt 15 am Verfassungsgericht, die 
mit der Verfassung vorgesehen sind, auf der Sitzung des Obersten Kassationsgerichts gewählt 
werden sollen, welches seine Arbeit ab dem 1. Januar 2010 aufnehmen werde, wenn ein neues 
Gerichtssystem in Serbien eingerichtet wird. „Ich würde auf eine weitere sehr wichtige Zustän-
digkeit des Verfassungsgerichts hinweisen, die sich in diesen Tagen als aktuell erwiesen hat, und 
das ist die Zuständigkeit des Verfassungsgerichts, über das Verbot der Betätigung von Bürger-
vereinigungen zu entscheiden“, erklärte die Ministerin Malović. 
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Anfang 2010 Wahl von fünf Richtern 
 
Belgrad 
 
Justizministerin Snežana Malović erklärte gestern, 
dass die ausstehenden fünf von insgesamt 15 
Richtern am serbischen Verfassungsgericht, An-
fang kommenden Jahres gewählt würden, was 
ermögliche, dass das besagte Gericht besser und 
in einer vollständigen Zusammensetzung arbeite.  
 
„Das Verfassungsgericht begegnet Schwierig-
keiten, und vor allem würde ich auf die Tatsache 
hinweisen, dass dieses Gericht in einer unvoll-
ständigen Zusammensetzung arbeitet, weil ledig-
lich 10 von insgesamt 15 Richtern, die in der serbi-
schen Verfassung vorgesehen sind, ernannt oder 
gewählt wurden“, führte Snežana Malović bei der 
regionalen Verfassungsrichterkonferenz „Verfas-
sungsgerichtsbarkeit in Theorie und Praxis“ aus.  

 
Die Justizministerin gab an, dass die verbliebenen fünf Richter am Verfassungsgericht auf der Sit-
zung des Obersten Kassationsgerichts gewählt werden sollen, welches seine Arbeit am 1. Januar 
2010 aufnehmen wird, wenn das neue Gerichtssystem in Serbien eingesetzt wird. Am Verfassungs-
gericht Serbiens sind 10 Richter tätig, von denen je fünf vom serbischen Parlament und vom 
Präsidenten Serbiens gewählt bzw. ernannt wurden, und Richterin Stanka Milanović hatte unlängst 
aus gesundheitlichen Gründen einen Antrag auf Beendigung ihres Richteramtes eingereicht. 


